
Landkreis Wittmund 
Der Landrat
Ordnungsamt
32.4.1-06

Vorlagen-Nr.
0114/2012

   

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin TOP
Haushaltsausschuss 10.12.2012
Kreisausschuss 13.12.2012
Kreistag 17.12.2012

Betreff:

Satzung über die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigungen an
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Einheiten und Einrichtungen des Kata-
strophenschutzes, die für den Landkreis Wittmund ehrenamtlich tätig werden

Sachverhalt:

In der o.a. Satzung sind die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich tätigen Funktionsträ-
ger der Kreisfeuerwehr festgelegt.
Der Kreisfunkmeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 40,- €. Die Höhe war 
dem Umfang seiner Tätigkeiten bis dato angemessen. Mit der Einführung der digitalen Alarmie-
rung und des Digitalfunks wird aber auch der Aufgabenbereich des Kreisfunkmeisters umfang-
reicher. U.a. wird er mit der Programmierung der neu anzuschaffenden Funkmeldeempfänger 
beauftragt. Er wird auch die Schulung der Feuerwehren und Hilfsorganisationen in der Bedie-
nung und Handhabung der Digitalfunkgeräte federführend betreiben.

Insofern ist es angebracht, die monatliche Aufwandsentschädigung des Kreisfunkmeisters auf 
100,- € anzuheben. Sie ist dann der Aufwandsentschädigung des Kreisausbildungsleiters und 
des Kreisjugendfeuerwehrwartes angepasst.

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen
keine keine keine

720,00 € 720,00 € €
Haushaltsmittel
Produktkonto: 1.2.6.02.000.4421000  Noch zur Verfügung: €

 stehen nicht zur Verfügung

Beschlussvorschlag: 

Die Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Gewährung von Auslagenersatz und Auf-
wandsentschädigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Einheiten und Ein-
richtungen des Katastrophenschutzes, die für den Landkreis Wittmund ehrenamtlich tätig wer-
den, wird beschlossen.
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Wittmund, den  22.11.2012 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.:

gez. Mario Holzke Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  

Anlagenverzeichnis:

Satzung Aufwandsentschädigung, 3. Satzungsänderung

- 2 -


	Landkreis Wittmund 
	Der Landrat
	Ordnungsamt
	32.4.1-06
	Vorlagen-Nr.
	0114/2012
	   
	BESCHLUSSVORLAGE
	öffentlich
	  Beratungsfolge
	Sitzungstermin
	TOP
	Haushaltsausschuss
	10.12.2012
	Kreisausschuss
	13.12.2012
	Kreistag
	17.12.2012
	Betreff:
	Satzung über die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, die für den Landkreis Wittmund ehrenamtlich tätig werden
	Sachverhalt:
	In der o.a. Satzung sind die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich tätigen Funktionsträger der Kreisfeuerwehr festgelegt.
	Der Kreisfunkmeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 40,- €. Die Höhe war dem Umfang seiner Tätigkeiten bis dato angemessen. Mit der Einführung der digitalen Alarmierung und des Digitalfunks wird aber auch der Aufgabenbereich des Kreisfunkmeisters umfangreicher. U.a. wird er mit der Programmierung der neu anzuschaffenden Funkmeldeempfänger beauftragt. Er wird auch die Schulung der Feuerwehren und Hilfsorganisationen in der Bedienung und Handhabung der Digitalfunkgeräte federführend betreiben.
	Insofern ist es angebracht, die monatliche Aufwandsentschädigung des Kreisfunkmeisters auf 100,- € anzuheben. Sie ist dann der Aufwandsentschädigung des Kreisausbildungsleiters und des Kreisjugendfeuerwehrwartes angepasst.
	1. Gesamtkosten
	2. jährliche Folgekosten
	3. objektbezogene Einnahmen
	keine
	keine
	keine
	720,00 €
	
	720,00 €
	
	€
	
	Haushaltsmittel
	Produktkonto:
	1.2.6.02.000.4421000
	 Noch zur Verfügung:
	€
	 stehen nicht zur Verfügung
	Beschlussvorschlag: 
	Die Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, die für den Landkreis Wittmund ehrenamtlich tätig werden, wird beschlossen.
	 
	 
	Wittmund, den  22.11.2012
	Abstimmungsergebnis:
	Fraktion
	Ja:
	Nein:
	Enth.:
	Fachausschuss
	Ja:
	Nein:
	Enth.:
	Kreisausschuss
	Ja:
	Nein:
	Enth.:
	gez. Mario Holzke
	Kreistag

	Ja:
	Nein:
	Enth.:
	  
	Anlagenverzeichnis:
	Satzung Aufwandsentschädigung, 3. Satzungsänderung





















	Kontrollk#C3#A4stchen11: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen10: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen12: Yes
	Markierfeld#201: Off
	Markierfeld#2011: Yes


